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16.06.2020

Der Bebauungsplan wurde zunächst mit

Beschluss vom 16.06.2020 im Regelverfahren

aufgestellt. Während des Verfahrens und nach

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem.

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB hat der

Stadtentwicklungsausschluss beschlossen,

dass Bebauungsplanverfahren beschleunigt,

gemäß § 13 a BauGB aufzustellen. Die bereits

durchgeführte frühzeitige Beteiligung wird als

freiwillige frühzeitige Beteiligung gewertet.

Aufgrund der Aufstellung eines

Bebauungsplanes gem. § 13a BauGB ist der

ohne förmliches Verfahren im Zuge einer

Berichtigung anzupassen.

Bedburg, den _______________________

___________________________________

(Bürgermeister)                      (Ratsmitglied)

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt

Bedburg hat in seiner öffentlichen Sitzung am

16.06.2020 den Vorentwurf zum

Bebauungsplan gebilligt und die Durchführung

der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1

und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die

frühzeitige Beteiligung wurde ortsüblich mit den

Angaben bezüglich Ort und Dauer der

Auslegung bekannt gemacht.

Bedburg, den _____________________

_________________________________

(Bürgermeister                    (Ratsmitglied)

Der Vorentwurf des Bebauungsplans „Nr. 58/

Bedburg, Baugebiet Kolpingstraße“ der

Stadt Bedburg wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

für die Dauer eines Monats, und zwar in der

Zeit vom 24.03.2021 bis einschließlich

25.04.2021 zu jedermanns Einsicht öffentlich

ausgelegt.

Die betroffenen Behörden sowie die Nachbar-

gemeinden wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

mit Schreiben vom 23.03.2021 beteiligt und zur

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.“

Frühzeitige BeteiligungVerfahrensänderung

Erneute Offenlage
Dieser Plan hat gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

i. V. m. § 4a Abs. 3 in der Zeit vom 22.04.2024 bis

09.05.2024 in einer verkürzten und beschränkten

Beteiligung offengelegen. Die Träger öffentlicher

Belange wurden mit Schreiben vom 22.04.2024

benachrichtigt.
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Gebäude, Wohngebäude

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster136

Flurgrenze

Höhenkoten über NHN: Vermessungsingenieur
Martin Pilhatsch, Bonn (Stand: 16. November 2021)

62.00

Gebäude für öffentliche Zwecke

22

Hermine-Albers-Straße 3

15.

15.3.1

15.13.

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen:
Stellplätze, Carports und Zuwegungen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Bemassung

WA1 0,45 / WA2 0,3

II

TH ≤ 70,0m ü. NHN

FH ≤ 73,5m ü. NHN

SD/WD/FD

0°- 5°/ 30°- 55°

RH

Private Carports Anwohner

1.

1.1.3.

3.

3.5.

6.

6.1.

9.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Private Straßenverkehrsflächen

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Cp

Bebauungsplan Nr. 58 / Kolpingstrasse
                    - Satzung -

Büro für Immissionsschutz, Städtebau
und Umweltplanung

ZEICHENERKLÄRUNG

Maximale Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl

Maximale Traufhöhe in Meter über Normalhöhennull

Maximale Firsthöhe in Meter über Normalhöhennull

nur Reihenhäuser zulässig

Satteldach / Walmdach / Flachdach

Dachneigung

Katastergrundlage

7.

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität, Technikzentrale,
Anschlußraum Technik

Öffentliche Parkplätze

7.

LSW (Lärmschutzwand)

13.

13.2.1.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Vorschlag von Baum-Pflanzungen

6.3. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Private Stellplätze AnwohnerSt

Anforderungen an die Gestaltung

Firstrichtung, Ausrichtung der Gebäude

15.5.

Zweckbestimmung: Spielplatz

Straßenbegleitgrün

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen:
Für die Allgemeinheit
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

0,45 II

TH ≤ 70,0 m ü. NHN
FH ≤ 73,5 m ü. NHN

SD/WD
30°-55°RH

WA 1

9. Private Grünflächen

6.4.

15.14.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Abgrenzung des Maßes unterschiedlicher Nutzung innerhalb
eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

6.1. Öffentliche Straßenverkehrsflächen
hier: Anbindung an Kolpingstrasse

WA 2
0,3 II

GH ≤ 72,0 m ü. NHN

FD
0°- 5°DH

WA 2

����� Straßenplanung von DRH (Stand: 16.01.2023)

15.3.2 Umgrenzung von Flächen für Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Gemeinschaftssammelanlagen für AbfallGAs

15.5.
Mit Gehrechten zu belastende Flächen:
Für die Allgemeinheit (Gehweg zum Spielplatz)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

MAßGEBLICHE AUSSENLÄRMPEGEL

A

B

A

A

A

B

15.12.

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten
Stoffen belastet sind.
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

DH nur Doppelhäuser zulässig

Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

A

Vorgartenbereiche A:
mit Zuwegungen (siehe textl. Festsetzungen)

Vorgartenbereiche B:
mit Zuwegungen (siehe textl. Festsetzungen)

II Zahl der Vollgeschosse zwingend

GH ≤ 72,0m ü. NHN Maximale Gebäudehöhe in Meter über Normalhöhennull

Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung durch das Büro Stoffers Akustik (Stand: März 2024)

( siehe Kapitel 14 der textlichen Festsetzungen )

Bedburg
39, Flurstücke: 34 (teilw.), 35, 139, 155, 156

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April
2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April und am 1. Januar 2023 (Nummer 13 und 14)

Kataster erhalten am 01.08.2024,
von Stadt Bedburg


